Honorarvertrag

zwischen der

......... (Trägerbezeichnung und Anschrift)

.....




......




.....

und 

Herrn/ Frau

… (Name)




… (Anschrift)




…   

Hiermit erteilt .................(Trägerbezeichnung) ........ Herrn/ Frau … den Auftrag zur ........ (Aufgabenbezeichnung) ................ im Rahmen des Schulprojektes……………… an der ....... (Bezeichnung der Oberschule). 
Der Auftragnehmer gestaltet die Arbeit selbst und verfolgt eigenverantwortlich alle Tätigkeiten zur Erfüllung des o.g. Auftrages. 

Die Erfüllung des Auftrages beinhaltet folgende Tätigkeiten:

· ...........

· ...........

· ...........

Er/Sie verpflichtet sich, auch über die im Rahmen der Tätigkeit bekanntgewordenen Angelegenheiten auch nach Beendigung der Tätigkeit Verschwiegenheit zu bewahren.

Herr/Frau …………………. erhält für die Realisierung der o.g. Maßnahme eine Vergütung in Höhe von …..  EUR pro Stunde/Tagessatz. 
Mit ihr sind alle dem Auftragnehmer entstehenden Aufwendungen und Steuern abgegolten. Der Betrag enthält die ggf. anfallende gesetzliche Mehrwertsteuer.

Achtung: 
Einem Tagessatz können maximal bis zu 10 Zeiteinheiten zugrunde gelegt werden. 


Einem Wochensatz höchstens 5 Tagessätze.


Eine Zeiteinheit umfasst 60 Minuten.


Es gelten die Honorarstufen der ESF-Fördergrundsätze.



Die Vergütung erfolgt nach Realisierung der Veranstaltungen.

Das unter Punkt 2 vereinbarte Entgelt wird nach Rechnungslegung seitens des Auftragnehmers unversteuert, brutto ausgezahlt.

Die Rechnungslegung hat innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Abschluss der Leistungen bzw. bei längerfristigem Einsatz, zum 10. eines jeden Monats zu erfolgen.

Es gehört beim Empfänger zum steuerpflichtigen Einkommen und ist von ihm selbst zu versteuern.

Der Auftragnehmer hat die o.g. Maßnahme nach den vorgesehenen und abgestimmten Schwerpunkten durchzuführen bzw. die Durchführung durch Dritte abzusichern.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich die Maßnahme termin- und qualitätsgerecht durchzuführen.

Bei Nichterfüllung der Zielstellungen der Veranstaltungen bzw. bei Qualitätsmängeln ist der Auftraggeber berechtigt, das Entgelt zu reduzieren.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, gegenüber Außenstehenden, insbesondere anderen gleiche bzw. ähnliche Dienstleistungen anbietenden Dritten, über alle Angelegenheiten des Auftraggebers Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses.

Wird eine der unter Punkt 1 genannte Veranstaltung aus zwingenden Gründen oder Teilnehmermangel nicht realisiert, besteht kein Anspruch auf Entgelt.

Ein Rechtsanspruch auf Weiterbeschäftigung auf Grund dieses Honorarvertrages besteht nicht.

Herr/ Frau … verpflichtet sich die Rechnung bis zum 10. des Folgemonats zu stellen.

Herr/Frau … ist vor Aufnahme der Honorartätigkeit darüber informiert worden, dass mit Wirkung vom 01.04.1999 durch das „ Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte“ sogenannte scheinselbständige Arbeitnehmer/innen in die SV – Pflicht einbezogen werden.

Ort, Datum  

____________________


_______________________

Unterschrift




Honorarkraft

Zeichnungsberechtigte/r

Seite 1

